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BEKANNTMACHUNG 
 
Unter Verkürzung der Ladungsfrist wird die u.a. 
Einladung gem. § 2 (2) der Geschäftsordnung für 
den Rat und die Ausschüsse erweitert 
 
 
Kupferstadt Stolberg (Rhld.) 
Der Bürgermeister 

           Stolberg, 07.12.2020 
 
EINLADUNG 
 
zur Sitzung des Rates der Kupferstadt    

Stolberg (Rhld.) 
 
Tag der Sitzung: Dienstag, 15.12.2020 
 
Ort der Sitzung: 52223 Stolberg 
 Rotdornweg 2, 
 Jugendheim Münsterbusch 
 
 
Beginn der Sitzung: 18:30 Uhr 
 
 
 
 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
NEU 
33. Bereitstellung von überplanmäßigen Haushalts-

mitteln im Haushaltsjahr 2020; 
hier: Deckungskreis 54 - Zentrale Dienste - Por-

to, Reinigungsmittel, Telefongebühren 
 
NEU 
34. Förderung von vereinseigenen Sportanlagen in 

der Kupferstadt Stolberg; 
hier: Antrag des Reiterverein 1949 Stolberg-

Büsbach e.V. auf Erhöhung des Zu-
schussbetrages um 1.500,00 € zur Sanie-
rung des Reithallendaches 

 
Die bisherigen Tagesordnungspunkte Ö 33. und Ö 34. 
werden jetzt 
 

35. Mündlicher Bericht aus der Vertretung der Kup-
ferstadt in Unternehmen und Einrichtungen 

 
36. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der Ge-

schäftsordnung des Rates; Mitteilungen 
 
 
Nichtöffentliche Sitzung: 
 
Neu 
2. EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH 

(nachstehend EWV GmbH); 
 hier: Beteiligung der RURENERGIE GmbH an 

dem Windpark Gereonsweiler 
 
 
Die bisherigen Tagesordnungspunkte N 2. und N 3. 
werden jetzt  
 
 
3. Mündlicher Bericht aus der Vertretung der Kup-

ferstadt in Unternehmen und Einrichtungen 
 
4. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der Ge-

schäftsordnung des Rates; Mitteilungen 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Patrick Haas 
Bürgermeister 
 
 
Begründung der Dringlichkeit: 
 
Zu Ö 33.: 
Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie 
betreffen auch den Bereich der Beschaffungsstelle 
„Zentrale Dienste“, die für alle Dienststellen incl. 
Außenstellen der Verwaltung sowie für alle Kinder-
tagesstätten in der Trägerschaft der Kupferstadt 
Stolberg die Beschaffung von Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel zentral abwickelt. Nicht nur die 
benötigte Menge, sondern auch die deutlich gestie-
gene Preisentwicklung auf dem Markt für Hygiene-
artikel hat in diesem Bereich Mehrkosten verursacht, 
die zu Beginn des Jahres nicht kalkulierbar waren. 
Insbesondere die andauernde zweite Lockdown-
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Phase hat zu weiteren notwendigen Beschaffungs-
bedarfen geführt, um einen Vorrat an Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln, insbesondere mit Blick auf den 
Jahreswechsel, vorzuhalten, damit der Dienstbetrieb 
in allen Einrichtungen jederzeit aufrecht erhalten wer-
den kann. 
 
Zu Ö 34.: 
Der RV Stolberg-Büsbach teilte dem Fachamt kurz-
fristig mit, dass sich die Kosten der durch Ratsbe-
schluss vom 23.06.2020 geförderten Maßnahme zur 
Sanierung des Reithallendaches unvorhergesehen 
erhöht haben. Aufgrund der Kurzfristigkeit konnte eine 
Vorlage nicht mehr fristgerecht erstellt werden. Durch 
die, infolge der Corona-Pandemie stark veränderte 
finanzielle Situation (Einnahmeausfälle durch Turnier-
absagen), ist es dem Verein nicht möglich, die er-
höhten Kosten von 3.000,00 € für die Fertigstellung 
des Daches alleine zu tragen. Die vollständige In-

standsetzung des Hallendaches wäre vorerst nicht 
möglich. 
Gemäß der Förderrichtlinien ist die Maßnahme 
zwingend im laufenden Kalenderjahr abzuschließen. 
Auch aufgrund einer eventuellen Gefährdung der 
Gebäudesubstanz bei einer Nichtfertigstellung des 
Daches und um den Verein vor daraus resultierenden 
weiteren Folgekosten zu schützen, ist die entspre-
chende Dringlichkeit gegeben. 
 
 
Zu N 2.: 
Die RURENERGIE ist an einen festen Projektplan 
gebunden, wodurch die kommunalen Anteilseigner 
allesamt noch im Jahr 2020 zu hören und die 
entsprechenden Beschlussfassungen der Bezirks-
regierung Köln anzuzeigen sind. Eine Beschluss-
fassung in 2021 hätte Mehrkosten zur Folge. 
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